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 Veröffentlicht am 19.12.1972

Norm

AngG §27 Z4 E4d

Rechtssatz

Der Entlassungstatbestand der Unterlassung der Dienstleistung während einer den Umständen nach erheblichen Zeit

bei Fehlen eines rechtmäßigen Hinderungsgrundes nimmt zwar auf ein Verschulden des Angestellten nicht

ausdrücklich Bezug, doch muß dem Verschulden nach allgemeinen Grundsätzen und wegen der mit der Entlassung

verbundenen weitreichenden Folgen (Verlust des Abfertigungsanspruchs neben dem Verlust des Arbeitsplatzes)

Bedeutung beigemessen werden, jedoch genügt irgendein Verschulden. Bewußtsein der P;ichtwidrigkeit in dem Sinne,

daß dem Antragsteller bewußt sein muß, daß die Unterlassung der Dienstleistungen nicht durch einen rechtmäßigen

Hinderungsgrund gerechtfertigt ist, ist nicht erforderlich. Die Unterlassung der Dienstleistung ist nur dann

gerechtfertigt, wenn der Angestellte ohne Verschulden angenommen hat, sie sei durch einen rechtmäßigen

Hinderungsgrund gerechtfertigt.
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